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Was tun Sie als erstes, wenn •	
Sie morgens in Ihr Arbeitszim-
mer kommen?
Computer einschalten und Tee ko-
chen.

Was sehen Sie wenn Sie vom •	
Arbeitsplatz aus dem Fenster 
schauen?
Baumkronen.

Wie belohnen Sie sich, wenn •	
Sie einen besonders schweren 
Text zu Ende gebracht haben?
Ich freue mich, wenn ich mit meiner 
Leistung zufrieden bin. Wenn ich nicht 
zufrieden bin, schlafe ich eine Nacht 
drüber und dann geht es meist wie 
von selbst besser.

Wie motivieren Sie sich, •	
wenn Sie eine besonders unbe-
liebte Aufgabe bearbeiten müs-
sen? 
Ich lasse mir von meiner Frau sagen: 
Stell Dich nicht so an!

Welchen Ausgleich finden Sie •	
zur Schreibtischarbeit?
Fotografieren, Lesen, Joggen (auch 
wenn man mir Letzteres vielleicht nicht 
ansieht).

Welches Buch steht in Ihrer •	
Griffweite?
Juristisch: Palandt, Schmidt-Futterer 
und Zöller. Ansonsten immer wieder 
Kleist. 

Wo würden Sie das Gesetz so-•	
fort und ohne langes Nachden-
ken ändern? 

Jedenfalls nicht bei § 550 BGB. Ich 
kann das Gejammer über diese Vor-
schrift nur schwer verstehen. Die Fol-
gen der Formprobleme treffen Ver-
tragsparteien, die unternehmerisch 
handeln. Wenn sie zur Kostenersparnis 
vor Vertragsschluss oder Vertragsän-
derung auf Rechtsrat verzichten, dann 
müssen sie die damit verbundenen 
wirtschaftlichen Risiken tragen.

Welche Homepage besuchen •	
Sie am liebsten bzw. am häu-
figsten?
Meine „Gala“ ist das Lei-
ca-Forum, meine Leidenschaft 
www.ElmarStreyl.de, ansonsten die 
üblichen Verdächtigen, die an dieser 
Stelle dauernd genannt werden.

Auf welchen beruflichen Er-•	
folg sind Sie – bei aller Beschei-
denheit – doch etwas stolz?
Gute Vergleiche und – vorbehalt-
lich ausstehender Kritik – meine Kom-
mentierung im Schmidt-Futterer zu 
§§ 566ff. BGB. 

Was ärgert Sie an schlechten •	
Schriftsätzen am meisten?
Ich hoffe, dass ganz viele Anwälte dies 
lesen: Lange Schriftsätze sind – bis auf 
ganz seltene (!) Ausnahmen – nicht 
nur überflüssig, sondern können dem 
Mandanten auch erheblich schaden, 
weil es mit zunehmender Länge für 
den Leser sehr schwierig ist, nichts zu 
übersehen und die relevanten Informa-
tionen herauszufiltern.

Welche Veranstaltung aus •	
der letzten Zeit hat Ihnen be-
sonders gut gefallen? 
Die Premiere des „Deutschen Re-
quiems“ an der Deutschen Oper in 
Düsseldorf. Ein grandioses, beeindru-
ckendes Werk. Leider wurde es mit 
einem Ballett aufgeführt; wenn das 
nicht zur Musik passte, habe ich die 
Augen geschlossen. Das Premierenpu-
blikum ist bei so etwas immer das hal-
be Vergnügen; hier war es deutlich in-
teressanter als bei den letzten royalen 
Hochzeiten.

Stellen Sie sich vor, Sie hät-•	
ten 2 Monate Urlaub auf einer 
Insel und eine gut sortierte Bi-
bliothek. Welcher Frage wür-
den Sie „endlich mal“ auf den 
Grund gehen?
Was für eine Frage! Urlaub und Arbeit 
passen nicht zueinander. Ich würde 
das meiste von John Irving und Kleist 
nochmal lesen und die Bücher von 
Ken Bruen, die ich noch nicht kenne. 
Wenn es in der Bibliothek Bildbände 
gäbe, würde ich hoffen, neue, intui-
tive Sichtweisen auf die Welt zu ent-
decken. Wenn es kein Urlaub, sondern 
ein mietrechtliches Zwangslager wäre, 
würde ich den Versuch unternehmen, 
für den Inhalt und die Grenzen des 
Gebrauchsrechts des Mieters abstrakte 
Regeln zu entwickeln – und bei dem 
Versuch wahrscheinlich scheitern.

Wann denken Sie: „Hätte •	
ich mich bloß auf ein anderes 
Rechtsgebiet konzentriert“?
Nie, aber ich kann mir andere Rechts-
gebiete als ebenso interessant vorstel-
len.

ad personam:
VRiLG Elmar Streyl

Da ich das Gymnasium im Jahre 1981 nicht als Klassen-
bester abschloss, drängte mich niemand zu einem Medi-
zinstudium. Ich schrieb mich deshalb an der Uni Münster 
für mein Wunschfach Jura ein. Richter zu werden, ent-
sprach ebenfalls meinem Wunsch. Das Mietrecht hat mich 
von Berufsanfang an begleitet, seit ca. 10 Jahren ist es 
erst- und zweitinstanzlich am Landgericht Krefeld Haupt-
bestandteil meines Dezernats. Ende 2003 habe ich mich 

über einen Beitrag in der NZM so aufgeregt, dass ich ein 
paar Zeilen der Erwiderung schrieb. Etwa zeitgleich ent-
schied meine Kammer als erste zur hochumstrittenen Fra-
ge, ob Kündigungsausschlüsse unwirksam sind. Der BGH 
hob das auf, ich referierte darüber auf dem Mietgerichts-
tag und so kam eins zum anderen, bis hin zum Schmidt-
Futterer, dessen Mitautor ich seit der kürzlich erschie-
nenen Neuauflage bin.

Das Kollegen-
Interview
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